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(1) Dem Geschaftsverteilungsausschuss obliegt die Beschlussfassung der Geschaftsverteilung, die Vorbereitung der
Beschlussfassung der Geschaftsordnung und des Tatigkeitsberichts in der Vollversammlung sowie die Vorbereitung
anderer Tagesordnungspunkte, insbesondere die Vorbereitung von Wahlen durch die Vollversammlung (8 8 Abs. 2 Z 3
bis 5). Dem Geschaftsverteilungsausschuss obliegt auch die Beratung Uber die Ergebnisse des Controllings der
Controllingstelle, die ihm zeitnahe vor der Beschlussfassung der Geschaftsverteilung gesammelt von der Prasidentin
oder vom Prasidenten vorzulegen sind.

(2) Der Geschaftsverteilungsausschuss ist von der Prasidentin oder vom Prasidenten in jenen Angelegenheiten der
Justizverwaltung anzuhdren, die in Ausfuhrung der Geschaftsverteilung (8 13) und der Geschaftsordnung (8 6 Abs. 3)

ergehen.

(3) Der Geschaftsverteilungsausschuss besteht aus der Prasidentin oder dem Prasidenten, der Vizeprasidentin oder
dem Vizeprasidenten sowie weiteren13 von der Vollversammlung aus ihrer Mitte gewdhlten Mitgliedern
(Wahlmitglieder).

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Geschaftsverteilungsausschusses sind fur die Dauer von sechs Jahren unter

sinngemafer Anwendung von 8 39 bis § 46 RStDG zu wahlen. Wiederbestellungen sind zulassig.

(5) Fur die Mitglieder des Geschaftsverteilungsausschusses ist in der Geschaftsordnung die erforderliche Anzahl von

Ersatzmitgliedern vorzusehen.

(6) Die gewahlten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ausschusses bleiben bis zur Bestellung der neuen Mitglieder im
Amt. Ihre Mitgliedschaft kann nur aus wichtigen dienstlichen Griinden durch Beschluss der Vollversammlung, der einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bedarf, vorzeitig beendet werden. Im Fall einer vorzeitigen
Beendigung der Mitgliedschaftist eine Nachwahl vorzunehmen; bis zu diesem Zeitpunkt tritt das erstgereihte

Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds.

(7) Die Sitzungen sind von der Prasidentin oder vom Prasidenten, im Falle ihrer oder seiner Verhinderung von ihrem
oder seinem Vertreter (§ 5 Abs. 3) unter Anschluss einer Tagesordnung einzuberufen und zu leiten. Fir das Verfahren
im Ausschuss gelten die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 bis 8 sinngemaR. Das Protokoll tber die Sitzungen ist allen
Richterinnen und Richtern (8 3 Abs. 1) zuganglich zu machen.

(8) Jede Richterin und jeder Richter (8 3 Abs. 1) ist berechtigt, an den Geschaftsverteilungsausschuss Antrage zu stellen.
Den anderen Richterinnen und Richtern steht es frei, zu diesen Antragen Gegenantrage oder Abanderungsantrage zu
stellen. Alle Antrage sind zu begrinden. Der Geschaftsverteilungsausschuss kann beschliel3en, dass zu Sitzungen
weitere Richterinnen und Richter beratend beigezogen werden.

(9) Der Geschaftsverteilungsausschuss kann einer Einzelrichterin oder einem Einzelrichter oder Senat eine ihr oder ihm
zufallende Rechtssache durch Verfugung abnehmen, wenn die Einzelrichterin oder der Einzelrichter oder Senat
verhindert oder wegen des Umfangs ihrer oder seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen
Frist gehindert ist.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/rstdg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/fvwgg_2012/paragraf/3
file:///

	§ 9 FVwGG 2012 Geschäftsverteilungsausschuss
	FVwGG 2012 - Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012


